
Förderung für den Kauf oder das Leasing von Elektrofahrzeugen 

Diese Förderung unterstützt den Kauf, das Leasing oder die Langzeitmiete von neuen 
Elektrofahrzeugen, darunter:  

     Elektroautos und Plug-in-Hybride  

     Elektrische Mopeds und Motorräder  

     Elektrische Lastenräder 

 

Wer kann die Förderung beantragen? 

     Privatpersonen, die in Südtirol wohnen.  

     Öffentliche Körperschaften und gemeinnützige Organisationen, die keine 

gewerbliche Tätigkeit ausüben und hauptsächlich in Südtirol tätig sind. 

     Privatpersonen können alle zwei Jahre eine Förderung für ein Fahrzeug pro 

Kategorie (Auto, Motorrad, Lastenrad) erhalten. 

 

Wie hoch ist die Förderung? 

      Elektroautos           → 2.000 € (nur wenn der Händler einen gleich hohen 

Preisnachlass gewährt)  

      Plug-in-Hybridautos           → 1.000 € (mit gleicher Rabattbedingung)  

      Elektrische Mopeds und Motorräder               → 30 % des Kaufpreises, bis zu 1.000 €  

      Elektrische Lastenräder         → 30 % des Kaufpreises, bis zu 1.500 € 

    Diese Förderung kann mit anderen öffentlichen Förderungen kombiniert werden. 

 

Welche Fahrzeuge sind förderfähig? 

✔️ Elektroautos mit einem Preis unter 50.000 € (ohne Steuern und Gebühren)  

✔️ Elektrische Mopeds und Motorräder mit 2, 3 oder 4 Rädern  



✔️ Lastenräder mit mindestens 150 kg Tragkraft 

     Leasing- und Mietverträge müssen mindestens zwei Jahre laufen. 

 

Wie kann man die Förderung beantragen? 

     Nur online vor der Rechnungsstellung oder Zahlung einreichen. Erforderlich sind: 

• Kostenvoranschläge 
• SPID, Bürgerkarte oder elektronischer Personalausweis für den Zugang 

 

Kosten 

      Bearbeitungsgebühr: 16 €, als digitale oder echte Stempelmarke. 

 

Pflichten 

        Das geförderte Fahrzeug darf mindestens zwei Jahre lang nicht verkauft oder 

vermietet werden.  

     Falls es ersetzt wird, muss es gleichwertig sein, darf keine weitere Förderung 

erhalten und unterliegt denselben Bedingungen. 

 

Wann wird die Förderung widerrufen? 

Das Geld muss zurückgezahlt werden (inkl. Zinsen), wenn:  

    Die Voraussetzungen nicht erfüllt sind  

    Falsche Angaben gemacht wurden  

    Der Wohnsitz des Antragstellers innerhalb von zwei Jahren aus Südtirol verlegt 

wird 

 


